
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— I2s7 —

7-. Diese Abgabe soll jede sechs Monate znr Hälfte
eingezogen, und die Zeil des Einzuges durch die Mu-
nizipalitäten bestimmt werden.

7?. Die Iagdbewilltgungcn sollen durch die Muni-
zipaliiätei, ertheilt, und durch ihren Präsident und Se-
cretäc unterzeichnet werden. Sie sollen auf Stempel,
papier ausgefertigt, und jede Ausfertigung mit zehn Bat-
zcn, mit Inbegriff des Stempels, bezahlt werden.

74. Diejenigen, weiche versäumen würden, ihre An-
zeige inner den von den Munistpalitälc» festgeftzten Zeit-
fristen zu machen, oder mit Dienstboten oder mit Hun»
den ohne Bewilligung jagen, oder eine falsche Angabe
machen, oder ihre Luxnsabgabe nicht zu den bestimmten

Zeiten bezahlen würden, sollen eine dem dreyfachen

Werth der Abgabe, in Ansehung deren sie sich verfehlt
haben, gleichkommende Geldbuße bezahlen.

(Die Forts, folgt.)

Gesetzgebender Reich, 21. Merz.
Fortsetzung, g

Die Finanzeommigion räth zu nachfolgender Bot-
fthafr, welche angenommen wird:

B, Vollz. Räthe! Die Rechtsamen-Bcsitzer der Ge-
meinde Woeb, Distr. Höchstellcn, Ct. Bern, bitten
um die Erlaubniß, ihr m 7 Stücken bestehendes, ctwann
78 Inch, haltendes, und in 52 Rechtsamcn eingetheiltes
Allmenliand unter sich vertheilen zu dürfen.

Obschon nun die Bittsteller überhaupt anzeigen, wie
fie diese Bertheilung vornehmen wollen so ist nichts desto

weniger nothwendig, daß sie einen förmlichen Tbeilungs-
Eulwurfabfassen, und denselben, wenn er die Billigung
der Rechtsamen-Bcsitzer wird erhalten haben, dem ge-

fttzgebenbcn Rath znr Genehmigung vorlegen.
Nach der eingereichten Petition wird zwar diese

Theilung einhellig verlmigt, dessen ungeachtet findet doch

der gesezgebcnde Rath wegen der dießorts bey seiner Fi-
nanzcommißion eingelangten Berichte nothwendig, daß
dem Thestungsprojekt, wenn ein solches zu Stande
gekommen seyn n ied, ein namentliches Verz.ichmß alte
Rechrsamen - Besitzer mit Vermeidung der Anzahl i rer
besitzenden Rechtsame beygefügt, und bey jedem bemerkt

werbe, ob er zu jenem Theilungsproiekt einwillige oder
nicht. Die sich dieser Verihestnng allsälltg widersetzenden
Antheilhabcr sind dann gehalten, ihre Weigcrungsgründe
nachdem Gesetz vom i?. Christin, igoo in Schrift zu
verfassen, um solche mit dem Theilliiigsprojett einzu-
senden,

Sie B> Vollz. Räthe werden demach eingeladen, den

Nechiiamen-Btsitzern von Wvrb solches eröffnen zu lassen,

damit sie sich darnach richten rönnen.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesezgebcr! Die weit größere Anzahl der Schue.
posenrcchts-Besitzer zu Dießdach, Distr. Steffisburg,
Canton Bern, wünschten ihre in vielen abgesonderten
Stücken bestehende, im Ganzen -6; Jncharten haltende,
und von ihren beträchtlichen Waldungen ganz unabhän.
gige Allmcnt, vertheilen zu dürfen. Sie haben zu dem
Ende ein Allment-Theilmigs, Reglement entvorffen^
das von Sachkenntniß zeuget, und mehrere vorzüglich

gute Vorschriften enthält. Indessen haben doch aber
verschiedene dieser Rechtsamcn-Besitzer in eine solche

Theilung nicht eintreten wollen, und haben, von der

Finanzcommißion dazu aufgefodert, ihre Weigerungs«
gründe eingereicht. Der Gehalt tie er Schrift ist aber

so, daß, wenn nicht ganz andere Hindernisse obwalten,
nichtsdestoweniger in dieses Begehren hätte eingetreten
werten können.

Allein es treten jezt gegen diese Vettheilung diejenigen
Bürger von Dießdach auf, welche keine solche Schuopo,'
senrcchte besitzen und zwar gründen sie ihre Opvssiitonen'
darauf, daß die zu »ertheilende Mment keineswegs das

ausschücß tche Eigenthum der Echuoposenrechte-Besi>
zcr sey.

Durch diesen neuen Auftritt über den man sich frey,
iich verwundern muß, weil doch btsanhin diese Schucpo-
scnnchte wie anders Eigenthum veräusserl wurden. ge-

wtnnt jezt dieses Geschäft eine ganz andere Wendung.
Es wird nemlich den Schnovosenrechte-Besitzern daS'

Eigenthum der zu vertheilcndcn Allmcnt streitig gemacht,
und so kann es nicht an dem seyn daß die Gesetzgebung',

die Theilung eines dcstrittencn Gutes genehmigen kann.
Nach dem dafürhalten Ihrer Ftnanzcoinmißisn, kanlft

bey so bewandten Umständen nicht weiter fortgefahren'
werden. Sie trägt demnach darauf an, zu beschlossen

z, daß in die verlangte Allmenttheilung nicht eingetreten-

„werden könne, bis daß die nicht Schnoposenrechkc be-

„ sitzenden Bürger von Dißbach, von ihren gegen das'

„ Eigenthumsrecht der Pctcntcn gemachten Etnwendun--

„ gen abstehen werden, oder aber dieses streitige Eigen-'
„thun, den Schuoposenrechtè-Besitzern, von der com-

„petentcn richterlichen Behörde, an welche die Nicht-

„ Schuoposenrechte besitzenden Bürger sich wegen ihrer?

„ An,chrüche zu wenden haben, werde zugesprochen wor-

-, dcn^ seyn."



D-e UntcrrichlScommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird :

B-Gesetzgeber! unter dem iZten d. M. wiesen Sie
Ihrer Unicrnchlscomißion die Bittschrift der Gemeinde

Novajano,Distr. Mendrisio, Cant. Lugano, zu, in wcl-
cher begehrt wird, daß bey Erledigung eines der drey
in ihrer Gemeinde vorhandenen einfachen Bénéficié»,
tue Einkünfte desselben für die Unterhaltung der Psarc-
kirche bestimmt werden möchten.

Nach geschehener Untersuchung hat die Commißion
gesunden, daß man nicht ohne vorhergegangene Kcmilmß
der Natur, Bestimmung und Verhaltnisse solcher Bemfi-
cien, über das Begeyren der Gemeinde Iiovmano ab-

sprechen könne. Ncdst diesem glaubt sie, daß es nicht tue

Sache der Gesetzgebung sey, über einen euizttucn Fall
cine Bestimmung zu treffen, sondern den Gegenstand zu

ftin.r Zeit im Allgemeine» zu behandeln. — Aus diesen

Gründe» hat Ihre U»lerrtchlscommiß:on für gut gefun-

den, Ihnen anznrathcn, dab Begehren der Gemeinde

von Navajano der Vol!zie!>uug zu übersenden.

Die gleiche Commißwis rath zu folgender Botschaft
an den Vollz. Nach, welche angenommen wird :

B. Voilz. Räthe! In einer Botschaft ertheilten Sie
dem gesetzgebenden Rath de» e8. Horn, den adgefordcr-

ten Bericht über den jährlichen Beytrag den die resor-

muten Stände der ehevorigcn Eidgenossenschaft, uiid
nachher auch das helvetische VollziehungS. Direktorium
d>ai Pfarrer von Mauakirch im oberrheinischen D-par
tenunt der fränkischen Republik, jährlich an »eine Besol.

dung ablieferten. Allem da die Verhältnisse der heiveti-

sehen Geistlichkeit mit dem Staate selbst noch nicht ge-

sczlich i» der neuen Ordnung der Ding? bestimmt sind,

so glaubt sich der gesetzgebende Rath auch noch nicht im

Fall über diesen einzelnen Gegenstand endlich abznspce-

eben, sondern ladet Sie B. Vollz. Räthe ein, dem
deutschen reformirten Pfarrer von Mariakiech einstwei.
lcn seine ans Helvctien gezogene Besoldung in demjenigen
Verhältniß zukommen zu lassen/wie die Republik sich

im Falle besiudet, ihre eigene Geistlichkeit in diese« de»

drängten Zeitumständc» zu besolden.

Auf den Antrag der Finanzcommißion wird folgende

Botschaft an den Vollz. Rath angenommen:
B. Vollz. Räthe! In bcvliegender Bittschrift der

Gemeinden KNvnau, Metmenstectcn, Angst, Affolter»,
Maschwanden, Ottcnbach und Hcdingen, im Ct. Zürich,
beschweren sich diese Gemeinden über die Abfordcrung
einer den chcosrigen Landvögreip von K nonau unter dem

Titel Vogtstcuer, bezahlten Abgabe, welche sie als Per-
sonal.Feodallast für aufgehoben ansehen.

Da der gesitzgebende Rath in der Bittschrift nicht die

gehörigen Belege vorfindet, um diesen Gegenstand zu
beurlheilcn und er anderiheils nicht einseitig über diesen

Gegenstand abspreche» zu können glaubt, so ladet er Li,c
V- Vollz. Räthe ein, ihm hierüber die erforderlichen
Belege nebst Jhcein Gutachten zur Beurtheilung miizg.
theilen.

Die Petitivnencom.mißion berichtet über nachfolgende
Gegenstände:

1. Der Unterstatthaller des Distrikts Mendrcsis im
Canton Lugano, im Namen des ganzen Volks seines

Distrikts, äußert den obersten Gewalten den Wunsch,
daß bey der neu zu verfertigenden Sraatsverfassung, die

Zahl der Beamten überhaupt, besonders aber der Di>
strikcsrichler vermindert werten möchte.

Bey dieser Getegeiihctt macht er sich eine Pg cht, den

vberst.n Gewalten die envieiene Anhänglichkeit diesis

Disir.kls an die helvetische Republik ins Gedächtniß zu»

rüejnriiffiN. Er erinnert Sie an die vom helvetischen Di»
reklormm an die Einwohner der Landschaft Mendrisio
im Jahre 1798 im Monate Juni gemachie Emsrage:

„ ob sie wollen Schweitzer bleiben oder ciSalpinisch wer«

„den?" worauf alle Gemeinden dieser Laudschasl ein»

stimmig für Helvctien sich erklärte». Aus eine solche

Erklärung gcstiizt, Host er endlich, daß die Regierung
diesen Distrikt in allen Umständen und Gelegenheiten
die sich ereignen möchten, nicht außer Acht lassen

werde. Der Regicrungsstatthaltcr in seinem Beglettungs-
Schreiben bemerkt, daß die Verminderung der Beam-
ten und besonders dce Richter den der neu, n Verfassung,

der allgemeine Wunsch des Volks im ganzen Canton sty.

Die Petitionen- Commißwn tragt an,, den ersten

Theil der Zuschrift an die Coustitulionscommssion i»
weisen. Was den zweyten anS.lrisc, glaub! sie, daß die

in dcmsilden enthaltene Wiederholung der Anhänglichkeit
des Distrikts Mendrisio an die helvetische Republik, im

Protokoll eingetragen zu werden verdiene. Angenomen.
2. Die Gemeinde Ronco di Gerra Gambarcgno,

DistrjktLocarno, Canton Lugano, bittet um.Freiilvre«
chung voi» dem Unterhalt der Mutter, Pfarre» St. Am«

bondlo. Sie stüzt sich auf thrc Armuth und glaubt ans

Freyheit und Gleichheit gegründet, diese Freysprechuiig.

begehren zu können. — Die Pet. Com. in Erwägung daß,

weder Armuth noch Freyheit und Gleichheit im wahren

und gcrcchìen Sinne, Jemand von den eingegangenen

Vcrpsiichtui'.gen nnb Verträgen entlarvn können, schlagt

vor, m das Begehren der Gem. Ronco di Gerkä GM->

barogno nicht eiiiMreten. — Angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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